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Milchliefermengen sind nicht wertlos
Betriebswirtschaft / Bei Hofübergaben stellt sich die Frage betreffend der Bewertung von Milchkontingenten. Wichtige Überlegungen dazu.

BRUGG ■ Mit der Abschaffung
der staatlichen Milchkontingen-
tierung per Ende April 2009 wer-
den auch die letzten Milchkon-
tingente definitiv aufgehoben.
Neu werden die Milchproduzen-
ten Milchlieferverträge mit den
Verarbeitern abschliessen. Aller-
dings sind noch einige Fragen
offen: Können mit dem System-
wechsel auch «Sofamelker» aus-
geschaltet werden und der Geld-
abfluss an Nichtlandwirte ver-
hindert werden? Sind Milchlie-
fermengen und heute noch be-
stehende Milchkontingente, Ba-
sismengen oder Mehrmengen in
den Hofübergaben per 1. Januar
2009 wertlos?

Aus Sicht von SBV Treuhand
und Schätzungen: Nein! Diese
Antwort kann gleich im Voraus
für fast alle Rechtsverhältnisse
beim Handel oder Verschieben
von Milchliefermengen gesetzt
werden. Wenn der Bund per
1. Mai 2009 die Milchkontingen-
tierung definitiv aufhebt, wird
die Mengensteuerung eine voll-
ständig privatrechtliche Angele-
genheit sein, was aber nicht
heisst, dass die Übertragung von
Liefermengen neu entschädi-
gungslos sein wird.

Hofübergaben auf Ende
Jahr: Was zu beachten ist

Bei den anstehenden Hof-
übergaben auf den Jahreswech-
sel stellt sich immer wieder die
Frage betreffend der Bewertung
von Milchkontingenten. Grund-
sätzlich sind dabei zwei Aus-
gangspositionen möglich:
● Der Hofabtreter ist in der
staatlichen Milchkontingentie-
rung geblieben und übergibt
Milchkontingent.
● Der Hofabtreter ist vorzeitig
aus der Milchkontingentierung
ausgestiegen und übergibt:

– Basismenge,
– Mehrmenge.
Es sind somit dreierlei Arten

von Milchmengen zu berück-
sichtigen. Dabei sind aber nicht
alle Milchmengen gleich viel
Wert! 

Grundlegend stellt sich aber
immer die gleiche Frage: Was
wäre die Milchmenge Wert,
wenn sie auf dem freien Markt
bzw. innerhalb der Organisation
übertragen würde (vgl. Kasten
«Milchkontingente»)? Junge
Landwirte, die den Hof auf den
Jahreswechsel übernehmen
können, argumentieren öfters
so, dass eine Bezahlung für ein
Milchkontingent, eine Basis-
menge oder sogar ein Mehrmen-
ge nicht gerechtfertigt sei, da die
Zukunft bzw. die Werthaltigkeit
von Milchmengen völlig offen
sei. Dieses Argument ist korrekt,
wobei von der Stufe Unsicher-
heit bis zu Wertlosigkeit ein be-
achtlicher Spielraum besteht. 

Gewinnanspruchsrecht
vertraglich festhalten

Bis Ende April 2009 besteht
die Möglichkeit, Milchkontin-
gente oder Basismengen zu
übertragen. In der Regel über-
trägt niemand diese Milchmen-
gen an eine Drittperson ohne
Entschädigung (Ausnahme teil-
weise innerhalb von Familien).
Übergibt ein Vater seine Liegen-
schaft an einen Sohn per 1. Ja-
nuar 2009, hat der Übernehmer
die Möglichkeit, bis Ende April
2009 die Milchmenge einem
Dritten zu übertragen. Er könnte
dabei einen beachtlichen Ge-
winn erzielen. Wie im Kasten

«Kontingente aus rechtlicher
Sicht» dargestellt ist, sind Milch-
kontingente, Basismengen usw.
nicht Bestandteil der Liegen-
schaft und somit auch nicht dem
Gewinnanspruchsrecht unter-
stellt. Ein erzielter Gewinn müss-
te also nicht mit dem Verkäufer
geteilt werden. Das Geld könnte
ohne Auflagen verwendet wer-
den, auch beispielsweise für Fe-
rien oder einen Autokauf. Ein
solcher Tatbestand wäre äusserst

stossend, hätte doch sonst der
Verkäufer, der jahrelang Milch-
viehhaltung betrieben hat, den
Erlös beispielsweise als Alters-
vorsorge einsetzen können. 

SBV Treuhand und Schätzun-
gen empfiehlt deshalb dringend
ein vertragliches Gewinnan-
spruchsrecht zu vereinbaren,
das den Missbrauch verhindert.
Jeder Übernehmer, der es ernst
meint mit der Selbstbewirt-
schaftung und der Milchproduk-

tion wird dieses Gewinnan-
spruchsrecht unterschreiben. 

Wert ist von mehreren
Faktoren abhängig

Was sind Milchkontingente
oder Basismengen aber nun
wert? Der Produzent soll das
Produktionsrecht oder die
Milchliefermengen nicht über-
zahlen müssen. Bei einem Ver-
kauf innerhalb der Familie ist so-
mit Zurückhaltung angesagt,
kombiniert mit einem vertrag-
lichen Gewinnanspruchsrecht.
Seit 2006 ist der Kaufpreis gesun-
ken. Parallel dazu müssten die
Mieten auch tiefer liegen, linear
würden dies rund 5 bis 6 Rp. pro
kg und Jahr entsprechen. Würde
alle Milch gemietet und hat man
die Aussicht, dass dies noch zwei
bis drei Jahre möglich ist, sind
sofort 10 bis 15 Rp. aufgelaufen. 

Kann Milchmenge innerhalb
der Organisation gekauft werden
(dies ist auch nach dem 1. Mai
2009 bei den meisten Organisa-
tionen möglich) ist mit einem
Preis von 40 bis 50 Rp. zu rech-
nen, was deutlich teurer wäre.
Zudem müssen oftmals zusätz-
lich Verwaltungsgebühren be-
zahlt werden (beispielsweise
PMO Mimo, 5 Rp./kg). Je grösser
die Wahrscheinlichkeit besteht,
dass die Milchmengen auch

nach dem 1. Mai 2009 als Liefer-
mengen akzeptiert werden, des-
to grösser ist der Wert derselben.

Hat der Abtreter Milchmen-
gen gekauft und sind diese beim
Verkauf der Liegenschaft noch
nicht abgeschrieben, hat der
Übernehmer dieselben zum ver-
bleibenden Buchwert zu über-
nehmen. 

Zugegeben, aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht dürfte mit den
heutigen Zukunftsprognosen
kein Kaufpreis bezahlt werden.
Milchmengen werden aber, so
hat dies die Vergangenheit ge-
zeigt (und es kann gewagt wer-
den, für die Zukunft das gleiche
zu behaupten), nicht nach die-
sen Grundsätzen gehandelt. Die
zahlungsbereiten Käufer be-
stimmen hier zusammen mit
dem Angebot den Preis. Ein Mi-
nimalpreis an den Abtreter wür-
digt auch dessen Verhalten, dass
er die Milchmenge erhalten hat
und nicht Gewinn bringend ver-
äusserte. 

Ausblick auf die Situation
nach Ende April 

Das Ende der heutigen
Milchmarktordnung findet Ende
April 2009 statt. Mit dem
Glockenschlag um 24 Uhr wer-
den sämtliche Milchkontingente
und Basismengen ausser Kraft

gesetzt. Doch danach entsteht
nicht ein schwarzes Loch, son-
dern die Produktion und damit
garantiert auch die Übertragung
von Milchmengen geht weiter.
Die meisten Organisationen
akzeptieren eine Übertragung
innerhalb der Organisation (mit
Informationspflicht). 

Doch die Systemänderung
wird aber das wirtschaftliche
Interesse nicht von den Milch-
mengen wegbringen. Zu viel
wirtschaftlicher Erfolg und psy-
chologisches Interesse an gros-
sen Mengen hängt an der Mög-
lichkeit, Milch auf den Markt
bringen zu können. 

Bei Hofübergaben sollte die
Übertragung von Milchmengen
zu tragbaren Bedingungen erfol-
gen (unentgeltlich bis rund
10 Rp.) und zwingend mit einem
(erweiterten) vertraglichen Ge-
winnanspruchsrecht gesichert
werden. Getreu dem Sprichwort:
Vertrauen ist gut, Kontrolle bes-
ser! 

Bei Fragen zu Hofübergaben
hilft SBV Treuhand und Schät-
zungen in Brugg AG gerne weiter
(Tel. 056 462 51 11).

Martin Goldenberger,
SBV Treuhand und 
Schätzungen

[www] www.sbv-treuhand.ch

Wie viel gilt ein
Milchkontingent?

Im ART-Bericht 689/2007, in
dem die Ergebnisse der ausge-
werteten Referenzbetriebe für
das Jahr 2006 dargestellt wer-
den, ist ersichtlich, dass Milch-
kontingente immer noch für
durchschnittlich elf Rappen
gemietet wurden. Der Kauf-
preis pro kg Milchkontingent
betrug im Mittel Fr. 1.09.
Gemäss aktuellen Nachfragen
werden Milchkontingente zur-
zeit immer noch für 60 Rp. ver-
kauft (PMO Mittelland). Dieser
Wert liegt zwar deutlich unter-
halb demjenigen der Referenz-
betriebe von 2006, ist aber
noch weit von der Wertlosig-
keit entfernt. mg

Kontingente aus
rechtlicher Sicht

Im Bundesgesetz über das
bäuerliche Bodenrecht (BGBB)
ist die Übernahme des Inven-
tars zum Nutzwert und der Lie-
genschaft zum Ertragswert
vorgesehen (Art. 11 und 15).
Gemäss Bundesgerichtsent-
scheid vom 14. Juli 2004 ist
Milchkontingent auch nicht
als Betriebsinventar einzustu-
fen, sondern als Produktions-
recht. In der Beratung wurde
stets empfohlen, den Preis für
Milchkontingent auf der Basis
des Nutzwerts und nicht des
Verkehrswerts festzulegen. 

Obwohl Milchkontingente
im freien Handel in der Ver-
gangenheit problemlos teue-
rer als Fr. 1.– verkauft werden
konnten, setzte man bei den
familieninternen Hofüberga-
ben nur den Nutzwert von 20
bis 30 Rp. ein. Dies aus dem
Blickwinkel, dass sonst der
zukünftige Gewinn der Milch-
produktion mehrerer Jahre zu-
gunsten des Abtreters abge-
schöpft würde. mg

Textbeispiel für eine vertragli-
che Vereinbarung eines Gewinn-
anspruchs (Obligatorische Be-
stimmung, ohne Rechtseintrag
im Grundbuch):

«Die Vertragsparteien verein-
baren gemäss Art. 41 Abs. 1
BGBB ein Gewinnanspruchs-
recht zugunsten der Verkäufer
gemäss den Bestimmungen
nach Art. 28 ff. BGBB für die
Dauer von ____ Jahren. Die Be-
stimmungen gelten sinngemäss
auch für eine allfällige Veräus-
serung von Milchlieferverträ-
gen. Dieses Gewinnanspruchs-
recht besteht, sofern die Milch-
menge (Basismenge oder der-

gleichen) handelbar ist und ein
Gewinn erzielt wird. Massge-
bend ist die Milchmenge bzw.
Basismenge zum Zeitpunkt der
Hofübergabe ____ kg Milch,
die mit einem Wert von Fr. ____
an den Käufer übertragen wur-
de.»

Es steht den Parteien frei,
weitere Bestimmungen festzu-
halten wie:
● zeitliche Beschränkung auf
z. B. fünf Jahre,
● Erlaubnis der vollen Ersatzbe-
schaffung, wenn dies die Pro-
duktion betrifft und in das An-
lagevermögen erfolgt
● usw. mg

Gewinnanspruchsrecht regeln

Übernimmt ein junger
Landwirt den Hof, sollte

die Übertragung von
Milchmengen zu trag-

baren Bedingungen
erfolgen.

(Bild Kaspar Grünig)


